Österreichischer Club für Ungarische Hirtenhunde

S A T Z U N G E N

§ 1.) 
Name und Rechtssitz des Klubs 


Der Klub führt den Namen „Österreichischer Club für Ungarische Hirtenhunde / Nr 894025590.“

und hat seinen Rechtssitz in Wien. Der Klub ist Mitglied des Österreichischen Kynologenverbandes (ÖKV) in Biedermannsdorf. und Mietglied der Federation Cynologique Internationale (FCI) und anerkennt deren Satzungen als für ihn rechtsverbindlich an. Seine Tätigkeit erstreckt sich auf das gesamte Bundesgebiet. Die Errichtung von Zweigstellen ist nicht vorgesehen. Der Klub wird gemeinnützig und nicht auf Gewinn ausgerichtet geführt.

§ 2.)
Zweck des Klubs
Der Klub hat die Aufgabe die Reinzucht und Haltung von ungarischen Hirtenhunden, und zwar Kuvasz, Komondor, Mudi und Pumi zu fördern und zu pflegen. Dies soll erreicht werden durch:

· Beratung der Mitglieder bezüglich Haltung, Pflege, Rassekennzeichen, Zucht, Aufzucht

· Welpenvermittlung von Züchtern an Interessenten

· Veranstaltung von Mitgliederversammlungen

· Veranstaltung von Zuchtschauen

· Anschluss von Sonderausstellungen an nationale und internationale Ausstellungen in Österreich.

· Ausbildung von Formwertrichtern für diese Rassen.

· Erfahrungsaustausch mit gleichartigen kynologischen Vereinen des Auslandes

§ 3.)
Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks
Das Vereinsvermögen setzt sich aus Mitgliedsbeiträgen, Erträgen aus Veranstaltungen, Spenden und sonstigen Zuwendungen zusammen. Jede persönliche Haftung der Mitglieder und Organe für die finanziellen Verpflichtungen des Klubs ist ausgeschlossen. Derartige Verpflichtungen werden ausschließlich aus dem Vereinsvermögen gedeckt. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich durch die Generalsversammlung für Vollmitglieder mit UH und Vollmitglieder ohne UH fest gesetzt. Für Vollmitglieder mit UH aus dem Ausland ist ein erhöhter Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. Die Beiträge sind bei Jahresbeginn fällig. Bei notwendigen Mahnungen gehen alle dem Verein erwachsenden Kosten zu Lasten des säumigen Mitgliedes..

Als ideelle Mittel dienen:

· Beratung beim Erwerb und der artgerechten Haltung und Erziehung

· Kostenlose Kontaktvermittlung zwischen Besitzern,  Züchtern und Interessenten
· Beachtung tierschutzrechtlicher Vorschriften und tierschützerischer Belange bei Haltung, Pflege und Zucht von Hunden
· Führung einer eigenen Zuchtbuchstelle
· Festsetzung der Zuchtordnung unter Beachtung der ÖKV- Zuchtordnung
§ 4.) 
Mitgliedschaft
Mitglied  kann jede großjährige, natürliche Person werden. Gewerbsmäßige Hundehändler oder ihnen gleichzustellende Personen sind davon ausgeschlossen. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden. Jedes Ansuchen um Mitgliedschaft ist in der UH zu veröffentlichen. Ein Mitglied gilt als aufgenommen, wenn vier Wochen nach Veröffentlichung kein Einspruch von Seiten eines bestehenden Mitgliedes erfolgt ist. Über einen allfälligen Einspruch entscheidet der Vorstand mit Stimmenmehrheit Die Mitglieder werden wie folgt eingeteilt:

· Vollmitglieder mit UH, die Verbandszeitung des ÖKV über den Österreichischen Klub für ungarische Hirtenhunde

· .Vollmitglieder ohne UH

· Ehrenmitglieder. Die Ernennung erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die Generalversammlung.

§ 5.)

Rechte und Pflichten der Mitgliedern
Jedes Mitglied ist berechtigt, an allen Veranstaltungen des Klubs teilzunehmen und die Einrichtungen des Klubs zu beanspruchen. Jedes Mitglied, das seinen Jahresbeitrag bezahlt hat, ist antrags- und stimmberechtigt. Das gilt auch für Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten und der Zuchtordnung zu verlangen. Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung einer Generalversammlung verlangen. Jedes Mitglied ist verpflichtet

· die Interessen des Klubs zu wahren und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Klubs Schaden erleiden könnte und hat sich an die Bestimmungen,

Satzungen und Beschlüsse seiner Organe und des ÖKV zu halten

· ihre ungarischen Hirtenhunde in das ÖHZB eintragen zu lassen.

· die Statuten und die Zuchtordnung einzuhalten.

· sich im Umgang mit anderen Mitgliedern sowie allen im ÖKV zusammengeschlossenen

Hundefreunden kollegial zu verhalten

§ 6.)
Mitgliedsbeitrag
Die Höhe des Mitgliedsbeitrag wird jährlich bei der ordentlichen Generalversammlung über Antrag des 

Vorstandes für das Folgejahr festgesetzt. Für Mitglieder aus dem Ausland mit UH wird ein erhöhter Mitgliedsbeitrag festgesetzt. Ehrenmitglieder sind Mitgliedsbeitragsfrei. Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 31. Jänner des Jahres zu bezahlen. Mahnspesen gehen zu Lasten des säumigen Mitgliedes.

§ 7.)
Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt durch 

· Tod

· Freiwilliger Austritt. Der freiwillige Austritt muss spätestens zwei Monate vor Beendigung des Kalenderjahres schriftlich dem Vereinsvorstand bekannt gegeben werden, andernfalls ist der volle Mitgliedsbeitrag auch noch für das folgende Jahr zu bezahlen.

· Streichung. Die Streichung aus der Mitgliederliste kann bei Nichtbezahlung des  laufenden

Jahresbeitrages nach schriftlicher Mahnung erfolgen

· Ausschluss. Der Ausschluss erfolgt bei

· unehrenhaften und unsportlichem Verhalten

· klubschädigendem Verhalten

· groben Verletzungen der Vereinssatzungen und Vereinsinteressen, insbesondere bei Verstößen gegen die Zuchtordnung.

· Zuchtbetätigung in gewinnbringender Absicht

Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den oben erwähnten Gründen über Antrag des Vorstandes beschlossen werden.

§ 8.) 
Aufbringung der Finanzen
Das Vereinsvermögen setzt sich aus Mitgliedsbeiträgen, Erträgen aus Veranstaltungen, Spenden und sonstigen Zuwendungen zusammen. Jede persönliche Haftung der Mitglieder und Organe für die finanziellen Verpflichtungen des Klubs ist ausgeschlossen, letztere werden ausschließlich aus dem Vereinsvermögen gedeckt.

§9.)
Vereinsjahr

Als Vereinsjahr gilt das Kalenderjahr.

§10.)
Organe des österreichischen Klub für ungarische Hirtenhunde

· Die Generalversammlung

· Der Vorstand

· Die Rechnungsprüfer

· Das Schiedsgericht

§11.)
Generalversammlung
Die ordentliche Generalversammlung (GV) ist innerhalb des ersten Jahresdrittels abzuhalten Außerordentliche Generalversammlungen können vom Vorstand einberufen werden, wenn es sich als notwendig erweist. Eine außerordentliche GV muss einberufen werden, wenn ein zehntel der Mitglieder unter Angabe von Gründen dies beim Vorstand beantragt oder auf Verlangen der Rechnungsprüfer. Ort, Zeit und Tagesordnung sind den Mitgliedern 4 Wochen vorher schriftlich bekannt zu geben.

Anträge zur Generalversammlung sind mindestens 14 Tage vor dem Termin der GV beim Vorstand einzureichen. Bei der GV sind alle Mitglieder, die den Mitgliedsbeitrag entrichtet haben, stimmberechtigt. Ehrenmitglieder sind ebenso stimmberechtigt. Die Übertragung des Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist nicht zulässig. Die GV ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig. Die Wahl und die Beschlussfassungen in der GV erfolgen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Beschlüsse, mit denen das Statut des Klubs geändert oder der Klub aufgelöst werden sollen, bedürfen einer zwei Drittel Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Der Vorsitz in der GV führt der 1. Vorsitzende, in dessen Verhinderung sein Stellvertreter. Wenn auch dieser verhindert ist, so führt das an Jahren älteste Vorstandsmitglied den Vorsitz.

Aufgabe der Generalversammlung:

· Entgegennahme der Rechenschaftsberichte des Vorstandes

· Beschlussfassung über die Berichte und Entlastung des Vorstandes und Kassiers.

· Wahl des Vorstandes auf die Dauer von 4 Jahren. Hier herrscht Listenwahlrecht. Alle vollständig ausgefüllten Wahllisten, die spätestens 14 Tage vor dem Termin einer GV mit Neuwahl als Punkt der Tagesordnung beim Vorstand einlangen, sind gültig.

· Wahl der Delegierten für die Generalversammlung in den ÖKV aus dem Kreis des Vorstandes.

· Wahl der Rechnungsprüfern, die nicht dem Vorstand angehören dürfen

· Festsetzung des Mitgliedsbeitrags für das folgende Jahr.

· Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft

· Änderung der Satzungen

· Beschlussfassung über Anträge und Berufungen.

· Beschlussfassung über die Auflösung des österreichischen Klub ungarischer Hirtenhunde.

 §12.) 
Vorstand
Die Leitung des Klubs obliegt dem Vorstand in gemeinsamer Verantwortung. Der Vorstand besteht aus :

· 1. Vorsitzenden/er

· 2. Vorsitzenden/er

· Schriftführer/in

· Kassier/in

· Zuchtwart/in

· Ausstellungsreferent/in

Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines

gewählten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die 

nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist.

§13.)
Aufgaben des Vorstandes

· Die/ Der 1. Vorsitzende(r)  vertritt den Verein nach außen und überwacht die laufenden Geschäfte.

· Schriftstücke sind vom Schriftführer, in Geldangelegenheiten vom Kassier gegenzuzeichnen.

· Die/ Der 2.Vorsitzende unterstützt den/ die Obmann/-frau bei der Führung des Klubs und vertritt sie/ ihn bei Verhinderung.

· Der Schriftführer/in führt die Protokolle, die Mitgliederliste und leitet den laufenden Schriftverkehr.

· Der/Die Zuchtwart/in ist für alle Entscheidungen in Zuchtangelegenheiten zuständig und verantwortlich. Er/Sie überwacht die Einhaltung der Zuchtordnung und hat die laufenden Aufzeichnungen über alle in der Zucht stehenden Hunde und Würfe zu tätigen.

· Der/ Die Kassier/in  ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Klubs zuständig und verantwortlich.

· Der Ausstellungsreferent/in hat alle Aufzeichnungen über Ausstellungen und deren Bewertungen in Evidenz zuhalten und die Jahreschampions zu ermitteln.

§ 14.) 
Rechnungsprüfer
Zwei Rechnungsprüfer werden von der GV für die Dauer von 4Jahren gewählt. Die Rechnungsprüfer dürfen nicht dem Vorstand angehören. Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die Überprüfung des Rechnungsabschlusses. Der Vorstand hat den Rechnungsprüfern die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und Auskünfte darüber zu erteilen. Die Rechnungsprüfer haben den Vorstand über das Ergebnis der Prüfung zu berichten.

§ 15.)
Schiedsgericht

Zur Schlichtung von Streitigkeiten, die sich aus dem Vereinsleben ergeben, ist das klubinterne Schiedsgericht  einzuberufen. Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Klubmitgliedern, die nicht dem Vorstand angehören dürfen, zusammen. Es wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter schriftlich namhaft macht. Über Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere Streitteil innerhalb von 24 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichtes namhaft. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen wählen die namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches Mitglied(nicht dem Vorstand angehörend) zum/zur Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Das Erkenntnis des Schiedsgerichtes ist vom Vorsitzenden mittels eingeschriebenen Briefes dem Klubvorstand unverzüglich bekannt zu geben. Die Entscheidung ist vereinsintern endgültig.

§16.)
Auflösung des Klubs
Die Auflösung des Klubs kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Generalversammlung und nur mit 2/3 Mehrheit beschlossen werden. Wird die Auflösung beschlossen, wird das gesamte Klubvermögen dem ÖKV in Treuhandverwaltung übergeben. Wird innerhalb von drei Jahren ein neuer Klub mit demselben Ziel und Zweck gegründet, hat dieser Anspruch auf das hinterlegte Vermögen. Vollzieht sich jedoch innerhalb dieser Frist keine Neugründung, verfällt das gesamte Vermögen mit Zinsen zugunsten einer gemeinnützigen Institution für karitative Zwecke im Bereich der Kynologie. 

